
Datum: __________________________

Sehr geehrte(r) Erziehungsberechtigte(n) von ___________________________ (Klasse: _____)

ich würde gerne __________________________________________________________________ 
auf meiner Homepage www.g-wilke.de veröffentlichen, weil diese Arbeit eine Bereicherung für die 
Seite darstellt. Zudem wäre damit auch anderen Schüler/Innen die Möglichkeit gegeben, sich an 
diesem Ergebnis zu orientieren, um die eigenen Arbeitsergebnisse nachhaltig zu verbessern.    

Um das Urheberrecht an Werken von Schülern/Innen zu respektieren, gibt die Internetseite   
http://www.lehrer-online.de/urheberrecht-schueler.php folgende Hinweise:  

Die Einverständnis Ihrer Tochter/ Ihres Sohnes ____________________ vorausgesetzt, würde ich 
mich sehr freuen, wenn Sie sich damit einverstanden erklären würden, das Arbeitsergebnis auf 
www.g-wilke.de online zu stellen (ohne Nachnamen). Sollten Sie diesbezüglich Bedenken haben, 
werde ich dies  selbstverständlich respektieren, und das Arbeitsergebnis Ihrer Tochter/ Ihres Sohnes 
nicht online stellen. Aus diesem Grund möchte ich Sie bitten, den unteren Abschnitt zu 
unterzeichnen und mir wieder zukommen zu lassen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Name Erziehungsberechtigte(r):   ___________________________________________________

 Hiermit erkläre ich/wir uns einverstanden, dass das Arbeitsergebnis _______________ 
_______________________________________ (Titel/ Beschreibung) unserer Tochter/ 
unseres Sohnes _____________________________ (Name) auf der Internetseite   
www.g-wilke.de veröffentlicht wird. In einem beiliegenden Schreiben wurde(n) ich/ wir
über die Rechtslage informiert.    

 Ich/wir sind NICHT damit einverstanden, dass das Arbeitsergebnis unserer Tochter/ 
unseres Sohnes _____________________________ (Name) auf der Internetseite   
www.g-wilke.de veröffentlicht wird.

_______________________________________ ___________________________
Unterschrift(en) Datum

„Arbeiten von Schülerinnen und Schülern - wie Texte, Bilder, Zeichnungen oder 
Ausstellungsstücke - sind urheberrechtlich geschützte Werke, wenn sie eine persönliche geistige 
Schöpfung darstellen. Liegen solche Werke vor, hat dies zur Folge, dass in der Regel alleine den 
Schülerinnen und Schülern die Rechte an den Arbeiten zustehen. Dies bedeutet: Sie bestimmen, ob 
und wie ihre Arbeiten veröffentlicht oder auf sonstige Art und Weise verwertet werden. [...] Möchte 
eine Schule von ihren Schülerinnen und Schülern geschaffene Werke (...) veröffentlichen, muss 
eine Nutzungsrechtevereinbarung getroffen werden (...) weshalb bei Minderjährigen zwingend die 
Zustimmung der Erziehungsberechtigten einzuholen ist. Eine solche Zustimmung sollte aus 
Gründen der Rechtssicherheit schriftlich erfolgen.“   
http://www.lehrer-online.de/urheberrecht-schueler.php

http://www.g-wilke.de/

